
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/6/27 3Ob67/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1979

Norm

EO §99

EO §132

EO §334 Abs2

EO §374

EO §402

Rechtssatz

Die Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften sind zufolge §§ 374, 402 und 334 Abs 2 EO auf die

Verwaltung eines Nutzungsrechtes des Verp8ichteten sinngemäß anzuwenden. Die weitere Anordnung, der

Verp8ichtete habe sich jeder Verfügung über die von der Verwaltung betro;enen Erträgnisse zu enthalten und dürfe

sich an der Geschäftsführung des Verwalters gegen dessen Willen nicht beteiligen, entspricht genau der Bestimmung

des § 99 Abs 1 EO.
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